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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 08.02.1961

Norm

VersVG §158d

Rechtssatz

Hat der Dritte entgegen § 158 d VersVG dem Versicherer nicht unverzüglich schriftlich angezeigt, daß er den Anspruch

gegen den Versicherungsnehmer gerichtlich geltend gemacht habe, und hat infolgedessen der Versicherer im

Haftp ichtprozeß nicht intervenieren und ein Versäumnisurteil verhindern können, so kann er im

Drittschuldnerprozeß die mit Haftpflichtprozeß nicht erhobene Verjährungseinrede geltend machen.
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